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Kundmachungen
Magistratsabteilung 21 A 
Stadtteilplanung und Flächen-
widmung – Innen-Südwest
AUFLEGUNG
(MA 21 A – PLAN NR. 7654E2)

Auflegung eines Entwurfes für die Abänderung des Flächenwidmungs-
planes und Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen Wolfrathplatz, Linien-
zug 1–5 und Firmiangasse im 13. Bezirk, KG Ober Sankt Veit .

Der vorumschriebene Entwurf des Magistrats wird aufgrund des § 2 
Abs. 6 der Bauordnung für Wien vom 26. Jänner 2023 bis 9. März 2023 zur 
öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Einsicht kann in der Servicestelle Stadt-
entwicklung (1010 Wien, Rathausstraße 14–16, 1. Stock, Zimmer 116), Montag, 
Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie zusätzlich Dienstag und 
Donnerstag von 8.00 bis 17.30 Uhr vorgenommen werden.

Innerhalb der Auflagefrist können schriftlich Stellungnahmen einge-
bracht werden.

Magistrat der Stadt Wien 
Magistratsabteilung 21 A

Magistratsabteilung 21 B 
Stadtteilplanung und Flächen-
widmung – Nordost
AUFLEGUNG
(MA 21 B – PLAN NR. 8385)

Auflegung eines Entwurfes für die Festsetzung des Flächenwidmungs-
planes und Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen Hirschstettner Straße, 
Linienzug 1–2 (Bahntrasse Wien Meidling – Laa a. d. Thaya), Leopold-Kohr-
Straße, Linienzug 3–4 (Bielsko-Biala-Weg), Linienzug 4–7 und Linienzug 7–9 
(Bielsko-Biala-Weg) im 22. Bezirk, KG Kagran.

Der vorumschriebene Entwurf des Magistrats wird aufgrund des § 2 
Abs. 6 der Bauordnung für Wien vom 2. Februar 2023 bis 16. März 2023 zur 
öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Einsicht kann in der Servicestelle Stadt-
entwicklung (1010 Wien, Rathausstraße 14–16, 1. Stock, Zimmer 116), Montag, 
Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie zusätzlich Dienstag und 
Donnerstag von 8.00 bis 17.30 Uhr vorgenommen werden.

Innerhalb der Auflagefrist können schriftlich Stellungnahmen einge-
bracht werden.
 Magistrat der Stadt Wien 
 Magistratsabteilung 21 B

Verordnungen
VERORDNUNG
des Wiener Gemeinderates betreffend die Festsetzung der 
 Gebühren gemäß § 28 Abs. 3 Wiener Rettungs- und Kranken-
transportgesetz – WRKG

Gemäß § 28 Abs. 3 Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetz – 
WRKG, LGBl. für Wien Nr. 39/2004, in der Fassung LGBl. für Wien Nr. 1/2019, 
wird verordnet:

§ 1
(1) Für jede Inanspruchnahme des öffentlichen Rettungsdienstes der Stadt 
Wien innerhalb des Gebietes der Stadt Wien, auch wenn wegen des Verhal-
tens oder der Änderung des Zustandes desjenigen, für den der öffentliche 
Rettungsdienst in Anspruch genommen wurde, sowohl eine Hilfeleistung als 
auch ein Transport unterblieben sind, ist eine Gebühr von 734 EUR zu ent-
richten.
(2) Für jede Inanspruchnahme des öffentlichen Rettungsdienstes der Stadt 
Wien außerhalb des Gebietes der Stadt Wien ist für jeden gefahrenen Kilo-
meter, auch wenn wegen des Verhaltens oder der Änderung des Zustandes 
desjenigen, für den der öffentliche Rettungsdienst der Stadt Wien in 
Anspruch genommen wurde, sowohl eine Hilfeleistung als auch ein Transport 
unterblieben sind, eine Gebühr von 30 EUR zu entrichten. Würde auf Grund 
der Anzahl der gefahrenen Kilometer die Gebühr weniger als 734 EUR 
 betragen, ist jedenfalls eine Gebühr von 734 EUR zu entrichten.
(3) In der Gebühr gemäß Abs. 3 ist die Umsatzsteuer in Höhe von 10 v.H. 
 enthalten.

§ 2
(1) Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft.
(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2022 tritt die Verordnung des Wiener 
Gemeinderates betreffend die Festsetzung der Gebühren gemäß § 28 Abs. 3 
Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetz – WRK, Amtsblatt der Stadt 
Wien Nr. 4/2022, außer Kraft.
 Der Vorsitzende

(GZ: 37888/2022/2)

VERORDNUNG
des Landeshauptmannes von Wien betreffend die Festsetzung 
eines Werttarifes für Nutzschweine gemäß § 52 Abs. 1 lit. c des 
Tierseuchengesetzes

Gemäß § 52 Abs. 1 lit. c des Tierseuchengesetzes, RGBl. Nr. 177/1909, 
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2019, wird der Werttarif für die 
Bemessung der Entschädigung für die im Jänner, Februar und März 2023 auf 
behördliche Anordnung getöteten sowie nach Anordnung der Tötung oder 
nach Anzeige, der Zuziehung eines Tierarztes und Feststellung des Seuchen-
falles oder infolge einer behördlich angeordneten Impfung oder nach Unter-
sagung einer Impfung gemäß § 31 Abs. 4 leg. cit. verendeten Nutzschweine 
wie folgt festgesetzt:

1. Ferkel bis 10 Wochen je Stück 80,96 EUR
2. Nutzschweine 25 bis 50 kg je kg Lebendgewicht  3,02 EUR
3. Nutzschweine 51 bis 89 kg je kg Lebendgewicht  2,44 EUR
4.  nicht mehr zuchtfähige Altsauen 

und Altschneider je kg Lebendgewicht  1,03 EUR
5. ungekörte Eber je kg Lebendgewicht  0,93 EUR
Diese Tarife enthalten keine Umsatzsteuer.

 Für den Landeshauptmann:
 Mag. Jürgen Czernohorszky
 amtsführender Stadtrat

(GZ: 37868/2023/2)

VERORDNUNG
des Landeshauptmannes von Wien betreffend die Festsetzung 
eines Werttarifes gemäß § 52 Abs. 1 lit. a des Tierseuchen-
gesetzes

Gemäß § 52 Abs. 1 lit. a des Tierseuchengesetzes, RGBl. Nr. 177/1909, 
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2019, wird folgender Werttarif für die 
Bemessung der Entschädigung für die im Jänner 2023 auf behördliche 
Anordnung getöteten sowie nach Anordnung der Tötung oder nach Anzeige, 
der Zuziehung eines Tierarztes und Feststellung des Seuchenfalles oder 

infolge einer behördlich angeordneten Impfung oder nach Untersagung einer 
Impfung gemäß § 31 Abs. 4 leg. cit. verendeten Schlachtschweine festgesetzt:

Schlachtschweine: 1,74 € je kg Lebendgewicht (ohne Umsatzsteuer).
Für den Landeshauptmann:
Mag. Jürgen Czernohorszky
amtsführender Stadtrat

Verordnung des Magistrats der Stadt Wien, mit der die 
 Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
 AnwohnerInnenparkzonen im 6. Wiener Gemeindebezirk  
(Mariahilf) geändert wird

Artikel I
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94d Straßenverkehrs-

ordnung 1960 (StVO 1960) wird die Verordnung des Magistrats der Stadt 
Wien betreffend AnwohnerInnenparkzonen im 6. Wiener Gemeindebezirk 
(Mariahilf), kundgemacht im Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 41/2018, in der 
Fassung Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 28/2022, wie folgt geändert:
In Art. I wird die Aufzählung Punkt
  6) 6.,  Amerlingstraße ONr. 6 (auf eine Länge von 25,0 m, endend vor der 

Parkplatzeinfahrt)
ersetzt durch
  6) 6.,  Amerlingstraße ONr. 6 (auf eine Länge von 15,0 m, endend 10,0 m 

vor der Parkplatzeinfahrt)
In Artikel I wird am Ende der Aufzählung folgender Punkt angehängt:
146) 6.,  Amerlingstraße ONr. 13 (auf eine Länge von 10,0 m, endend mit der 

Parkbucht vor der Damböckgasse)

Artikel II
Diese Verordnung wird gemäß § 44 Abs. 3 StVO 1960 durch Anschlag an 

der Amtstafel der Magistratsabteilung 46 und Publikation im Amtsblatt der 
Stadt Wien kundgemacht und tritt mit 1. Februar 2023 in Kraft.

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 46
Verkehrsorganisation und
technische Verkehrsangelegenheiten
Der Abteilungsleiter:
Senatsrat Dr. Markus Raab

Verordnung des Magistrats der Stadt Wien, mit der die 
 Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
 AnwohnerInnenparkzonen im 7. Wiener Gemeindebezirk 
(Neubau) geändert wird

Artikel I
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94d Straßenverkehrs-

ordnung 1960 (StVO 1960) wird die Verordnung des Magistrats der Stadt 
Wien betreffend AnwohnerInnenparkzonen im 7. Wiener Gemeindebezirk 
(Neubau), kundgemacht im Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 41/2018, in der 
 Fassung Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 18/2022, wie folgt geändert:
In Art. I wird die Aufzählung Punkt
 79) 7.,  Mondscheingasse ONr. 3–7, beginnend 13,0 m nach Hausgrenze 

ONr. 1/3 und endend 6,0 m vor Hausgrenze ONr. 7/9

ersetzt durch
 79) 7.,  Mondscheingasse ONr. 3–9, beginnend 13,0 m nach Hausgrenze 

ONr. 1/3 und endend 9,0 m vor der Gehsteigvorziehung ONr. 9
115) 7.,  Siebensterngasse ONr. 33–35, auf eine Länge von 21,40 m, endend 

4,0 m vor der Parkbucht ONr. 33
ersetzt durch
115) 7.,  Siebensterngasse ONr. 33–35, auf eine Länge von 20,10 m, endend 

4,5 m vor der Parkbucht ONr. 33
In Artikel I entfällt in der Aufzählung folgender Punkt:
148) 7.,  Zollergasse 35–37, auf eine Länge von 14,0 m, endend 5,50 m vor der 

Hauseinfahrt ONr. 39

Artikel II
Diese Verordnung wird gemäß § 44 Abs. 3 StVO 1960 durch Anschlag an 

der Amtstafel der Magistratsabteilung 46 und Publikation im Amtsblatt der 
Stadt Wien kundgemacht und tritt mit 1. Februar 2023 in Kraft.

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 46
Verkehrsorganisation und
technische Verkehrsangelegenheiten
Der Abteilungsleiter:
Senatsrat Dr. Markus Raab

Gemeinderats-
ausschuss
Kultur und Wissenschaft
SITZUNG VOM 6. DEZEMBER 2022

Vorsitz: GR Dr. Gerhard Schmid.
Gewählte Teilnehmer: Amtsf. StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler, GRin 

Patricia Anderle, GR Petr Baxant, GRin Mag.a Ursula Berner, MA, GRin Mag.a 
Nicole Berger-Krotsch, GR Peter Eppinger, GR Dr. Michael Gorlitzer, GRin 
Mag.a Mag.a Julia Malle, GRin Mag.a Bernadette Arnoldner, GR Jörg 
 Neumayer, MA, GR Mag. Thomas Reindl, GRin Mag.a Laura Sachslehner, BA, 
GRin Mag.a Dr.in Ewa Samel, GR Thomas Weber, GR Ernst Woller und GRin 
Veronika Matiasek; sonstige Teilnehmer: SRin Mag.a Dr.in Brigitte Rigele, 
MAS, Mag.a Dr.in Anita Eichinger, OAR Mag. Daniel Löcker, MA, Patricio 
Canete-Schreger, Dr. Robert Dressler, OARin Eva Westermayer, Mag.a 
 Carmen Fischer, BA, sowie Mag.a Elisabeth Mayerhofer, MBA.

Entschuldigt: SRin Anita Zemlyak und GR Stefan Berger.
Protokollführung: Hüveyda Vural.

BERICHTERSTATTERIN: GRIN PATRICIA ANDERLE
(AZ 2235375-2022-GKU; MA 7 – 1973756-22) Die Förderung an den 

 Kulturverein österreichischer Roma – Dokumentations- und Informations-
zentrum im Jahr 2023 für die Jahrestätigkeit in der Höhe von 117 000 EUR 
wird gemäß Förderrichtlinien und Leitfäden der Magistratsabteilung 7 
 genehmigt. Die Bedeckung ist auf der Haushaltsstelle 1/3813/757 gegeben. 
(An Stadtsenat und Gemeinderat.) (Mit Stimmenmehrheit angenommen.)


